
So wurde gewählt:
Es erscheint H err . . . .  und gibt folgendes zu P rotokoll:
(Namen und Anschrift sind aus Sicherheitsgründen weggelassen.)
Ich war bei der sogenannten Volkswahl am 17. O ktober 1954 in dem 

W ahlvorstand eines W ahlbezirkes eingesetzt. In  dieser Eigenschaft habe 
ich den W ahlvorgang und die Auszählung der Stim m en in  diesem W ahl
bezirk m iterleb t und kann  aus eigenem W issen folgendes aussagen:

Die in das W ahllokal ein tre tenden  W ähler m ußten zunächst ih ren  P e r
sonalausweis vorlegen und bekam en, nachdem  ih re  Nam en abgehakt 
w aren, die beiden Stim m zettel. D er S tim m zettel fü r  die V olkskam m er 
w ar weiß, der fü r den Bezirkstag farbig. Auf beiden Stim m zetteln  w aren 
lediglich die K andidaten  aufgeführt. Irgendein  K reis oder eine sonstige 
M öglichkeit, den W illen des W ählers zu kennzeichnen, war n ich t vor
gesehen.

W ährend dem W ähler die W ahlzettel ausgehändigt w urden, w urde ihm 
gesagt: W er m it dem K andidaten  einverstanden sei, könne die S tim m 
zettel, nachdem  er sie gefaltet hat, unm itte lbar in  die W ahlurne ein
w erfen. W er n icht einverstanden sei, der könne in  die W ahlkabine 
gehen. Aus dieser A nrede m ußte jeder W ähler entnehm en, daß derjenige, 
der in  die W ahlkabine gehen w ürde, als Gegner angesehen wird. Es war 
deutlich erkennbar, daß sich viele W ähler von der Benutzung der Wahl- 

•  kabine abhalten  ließen. T rotzdem  sind etwa 5— 8®/° der W ähler in  die 
W ahlkabinen gegangen. Ausdrücklich weise ich noch darauf hin, daß in 
der K abine ein B leistift n icht ausgelegt war.

Bei der Auszählung am Abend des W ahltages w urde nach den V or
schriften verfahren , die den W ahlvorstehern und M itgliedern der W ahl
vorstände vorher von B eauftrag ten  des W ahlleiters m itgeteilt w orden 
sind. Danach d u rften  als „ungültig“ n u r zerrissene oder solche Stim m 
zettel gezählt werden, bei denen alle K andidaten  einzeln gestrichen 
w aren. Stim m zettel, die durchkreuzt w aren, die beschrifte t w orden sind, 
auch m it negativen Ä ußerungen, die einfach durchstrichen  w urden, oder 
auf denen nur einige K andidaten  ausgestrichen w orden sind, m ußten als 
gültige „ Ja “-Stimmen gezählt werden. Auch diejenigen Stim m zettel, auf 
denen ein „N ein“ verm erk t war, w urden als gültig fü r  die L iste gezählt. 
Ich selbst habe festgestellt, daß m ehrere solcher N ein-Stim m zettel als 
Stim m en fü r  die L iste der „N ationalen F ro n t“ gezählt w orden sind.

Die vorstehenden Angaben entsprechen der W ahrheit. Ich bin auf 
V erlangen jederze it bereit, die R ichtigkeit an Eides S ta tt zu versichern.

B erlin, den 18. 10. 1954 v. g. u.
gez. U nterschrift gez. U nterschrift
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